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Nach den Äußerungen der Landtagsabgeordneten Ann Christin von 
Allwörden zur Umsetzung der Inklusion in Mecklenburg-Vorpommern 
stellt das Bildungsministerium richtig: 
 
Die Ernst-von-Haselberg-Schule in Stralsund ist eine sogenannte 
Klinikschule. An dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler 
während ihres Aufenthalts in der Klinik beschult. Diese Schularten 
standen und stehen niemals zur Disposition.  
 
An der Ernst-von-Haselberg-Schule lernen derzeit zusätzlich zu den 
erkrankten Schülerinnen und Schülern auch noch 18 Schülerinnen und 
Schüler mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung in einem separaten Schulteil. Der Vorwurf, dass diese 
Struktur zerstört wird, ist falsch. Das Gegenteil ist der Fall, denn die 
Förderung im Bereich des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
emotionale und soziale Entwicklung wird ausgebaut, sodass die 
Schülerinnen und Schüler ihrem Förderbedarf entsprechend noch 
intensiver gefördert werden. So hat es auch die Bürgerschaft bereits im 
Oktober 2025 beschlossen, als sie sich dafür einsetzte, dass diese 
Schülerinnen und Schüler in Stralsund im geschützten Raum in einer 
separaten Klasse beschult werden. 
 
Darüber hinaus ist laut Schulentwicklungsplanung vorgesehen, dass für 
Schülerinnen und Schüler mit diesem Förderbedarf emotionale soziale 
Entwicklung sogar eine eigenständige Schule die spezialisierte 
Förderung übernimmt. Hierfür wird das Gebäude der ehemaligen 
Grundschule in Loitz saniert und für den Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung hergerichtet. Über das 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz stehen 6,3 Millionen Euro zur 
Verfügung.  
 
Das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern bleibt bestehen. Sie können 
entscheiden, ob ihr Kind wohnortnah in einem geschützten Lernraum 
in einer separaten Klasse an einer Grund- oder weiterführenden 
Schule beschult wird oder in einer Förderschule. 
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